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len Situation verpflichtet. Gleichzeitig ist ombudschaftliche Beratung für uns aber 
nicht ohne das Potential denkbar, über die Beratung Einzelner hinauszugehen. 
Ombudschaftliche Beratung enthält für uns auch die Verpflichtung, Ratsuchende 
dazu einzuladen, ihre individuelle Lebenssituation auf einer anderen Ebene zu 
reformulieren und damit die Möglichkeit zu eröffnen, dass die ‚unsichtbaren‘ 
Angelegenheiten Einzelner zu öffentlichen, politischen Angelegenheiten werden. 

Wir schlagen daher vor, die individualisierte Beratung einzelner Ratsuchen-
der in Form von Information, Beratung und Begleitung durch Ombudstellen 
um die Dimension der Ermöglichung politischen Handelns zu erweitern. Die-
ses erweiterte Verständnis ombudschaftlicher Beratung wollen wir als „Om-
budschaftliche Arbeit“ bezeichnen. „Ombudschaftliche Arbeit“ wird von uns 
somit als Möglichkeitsraum verstanden, der durch die  

• Information Ratsuchender, ihre individuelle  
• Beratung und Begleitung3 bis hin zur  
• Ermöglichung politischen Handelns gefüllt wird.  

Diese vier Dimensionen können zu jeder Zeit ausgeschöpft werden, müssen dies 
jedoch nicht: Nicht jede Beratungsanfrage muss zu einem Zusammenschluss 
Einzelner zu einer agierenden Gruppe wie in dem oben geschilderten Fall führen, 
ebenso wenig wie es notwendig ist, jeden Ratsuchenden zu einem Hilfeplange-
spräch in das Jugendamt zu begleiten. Eine wichtige Voraussetzung für die prak-
tische Umsetzung einer so ausgerichteten „Ombudschaftlichen Arbeit“ ist aller-
dings, dass die in der Ombudschaft tätigen Menschen sich diesen vier 
Dimensionen grundsätzlich verpflichtet fühlen. Dies beginnt aus unserer Sicht 
bereits damit, dass Ratsuchenden Räume und Orte bereitgestellt und angeboten 
werden, in denen sie sich zunächst begegnen und zusammenschließen können. 
Innerhalb dieser Räume und an diesen Orten kann dann z. B. biographisches 
Erzählen ermöglicht werden, kann Vermittlung von Wissen über Strukturen, 
Logiken und Entwicklungen stattfinden und besteht die Chance, Selbsthilfestruk-
turen in den Gruppen zu befördern. Daraus kann politisches Handeln entstehen, 
z. B. in Form von Protestbekundungen, öffentlichkeitswirksamen Aktionen bis 
hin zur Auseinandersetzung mit Verantwortlichen aus der Verwaltung, etwa mit 
dem Ziel der Ermöglichung der Mitbestimmung in Planungsprozessen. Solche 
ideellen und materiellen Räume können damit zum Schauplatz jener Verwand-
lungen werden, die im Sinne Hannah Arendts aus den unsichtbaren und ver-
meintlich bedeutungslosen Erfahrungen Einzelner Angelegenheiten für den öf-
fentlichen Raum werden lassen. Jeder Mensch trägt den Wunsch und die 

                                                                                 
3 Begleitung wird hier als Beistandschaft und/oder Bevollmächtigung im Sinne stellvertre-

tendem Handelns verstanden. 
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Fähigkeiten in sich, sich gestaltend in die Welt einzubringen, die uns alle angeht. 
Diesem Glauben an den Menschen sollte sich, so denken wir, „Ombudschaftliche 
Arbeit“ verpflichtet fühlen. Damit ist jeder Ratsuchende für uns auch ein potenti-
ell politisch Handelnder. Ein solches Verständnis „ombudschaftlicher Arbeit“ 
vermag vielleicht dazu beizutragen, dass die Praxis der Kinder- und Jugendhilfe 
zu einem Ort wird, an dem Familien das erhalten, was ihnen durch das Kinder- 
und Jugendhilfegesetz versprochen ist: unkomplizierte, zeitnahe, nicht stigmati-
sierende und wertschätzende Unterstützung. 
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